
Beglaubigte Abschrift 

ARBEITSGERICHT STRALSUND 

KAMMERN NEUBRANDENBURG 

Aktenzeichen: 
11 Ca 38/21 

Verkündet am: 17.11.2021 

Eri0dlgt 

3 0. NOV. 2021� 

F::ilr::>ten + -u>Jrrnine &�arbeitet  Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

.__··_···.·_····_···_····_····_···_·· .1....·_····_ .. ···················.:l····························· 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

- Klägerin -

Proz.-Bev.: 
DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Neubrandenburg, handelnd durch ihre Rechtssekretäre 
Ohlemacher u.a.,Tilly-Schanzen-Straße 17, 17033 Neubrandenburg 

g e g e n  

- Beklagte -
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Proz. -Bev.: 

hat die 11. Kammer des Arbeitsgerichts Stralsund - Kammern Neubrandenburg - auf 
die mündliche Verhandlung vom 

17.11.2021 

durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden sowie den ehrenamtlichen 
Richter Herr ... und die ehrenamtliche Richterin Frau ... 
für Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin

3. Der Streitwert wird auf 4.256,31 EUR festgesetzt.

Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Angemessenheit oder Sittenwidrigkeit der Vergütung der Klä

gerin. 

Diese ist seit 10.12.2007 bei der Beklagten als Verpackerin mit einer regelmäßigen wö

chentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden und einem Bruttostundenlohn von 10, 10 € be

schäftigt. 

Die Klägerin behauptet, dass ihre Vergütung sittenwidrig niedrig sei. 

In der Branche, in der sie tätig sei, gelte für das Wirtschaftsgebiet Mecklenburg-Vorpom

mern, Hamburg und Schleswig-Holstein der einheitliche Entgeltrahmentarifvertrag Braue

rein Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern sowie der Entgelttarifvertrag 

für die Arbeitnehmer in den Brauerein von Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein. 

Nach diesem Tarifvertrag würde sie in dem von ihr geltend gemachten Vergleichszeitraum 

01.10.2020 - 31.12.2020 3.166,07 € brutto monatlich verdienen, faktisch hätte sie bei der 
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Der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen 
Urteils beigefügt werden. 

Berufungsschrift und Berufungsbegründungsschrift müssen unterzeichnet sein. Dabei 
müssen sich die Parteien gemäß § 11 Absatz 4 Arbeitsgerichtsgesetz durch Prozessbe
vollmächtigte vertreten lassen. 

Als Bevollmächtigte sind nur zugelassen 

Rechtsanwälte, 

- Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse
solcher Verbände, jedoch nur für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder
Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,

- juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der
vorgenannten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich
die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglie
der oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrich
tung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die
Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet.

Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und mit 
der Prozessvertretung beauftragten Vertreter. 

Die Einreichung eines Schriftsatzes ist auch elektronisch mit qualifizierter Signatur und 
nur an das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Landesarbeits
gerichts wirksam oder in Form der einfachen Signatur, indem dieser von der verantwor
tenden Person einfach signiert (Namenszug des Absenders) und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht wird. 

Abschließender Hinweis: 

Das Landesarbeitsgericht bittet, die Berufungsschrift sowie alle weiteren Schriftsätze je
weils in fünffacher Ausfertigung beim Landesarbeitsgericht einzureichen. 

 
Richter am Arbeitsgericht 

Die Übereinstimmung dieser Abschrift 
mit dtim Original wird begla �� 
Neubr.an
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